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1. Privatrechtliche Lösung  
und hohe Flexibilität 
Liechtenstein hat seit 1926 und somit seit 100 

Jahren mit der Einführung des Personen- und 

Gesellschaftsrechts (PGR) ein liberales und 

attraktives Gesellschaftsrecht, dessen Herz-

stück die liechtensteinische Stiftung darstellt. 

Eine (Familien-)Stiftung in Liechtenstein 

wird rein privatrechtlich gegründet, ohne 

dass dies langwierig mit einer staatlichen 

Stiftungsaufsichtsbehörde besprochen und 

abgestimmt werden muss, so dass diese Er-

richtung schnell und unbürokratisch erfol-

gen kann. 

Es ist auch ohne rechtliche Hürden mög-

lich, nachträglich Anpassungen an den Sta-

tuten wie auch an anderen Stiftungsdoku-

menten vorzunehmen, solange der Stifter 

noch lebt. Auch nach dem Versterben des 

Stifters sind Anpassungen der Stiftungs-

dokumente durch den Stiftungsrat möglich, 

sofern die Situation dies erfordert. 

Das Liechtensteiner Stiftungsrecht ist 

auch sehr flexibel bei der Festlegung des 

Zweckes der Familienstiftung, solange die 

Stiftung mittel- oder unmittelbar dem Wohl 

und Unterhalt der Familie dient; daneben 

können auch andere, etwa gemeinnützige 

Zwecke verfolgt werden (in einer sog. ge-

mischten Stiftung in Abgrenzung zu einer 

rein privatnützigen Stiftung). 

Eine Liechtensteiner Stiftung darf keine 

gewerbliche Tätigkeit ausüben, ihr ist aber 

gestattet jede Form von Wirtschaftsgütern 

zu halten, von einem Wertschriftendepot, 

Bankkonten, Immobilien, Beteiligungen an 

anderen Gesellschaften bis hin zu Kunstge-

genständen, Oldtimern und Edelmetallen 

(Gold etc). Vorschriften zu dem Erhalt eines 

bestimmten Stiftungsvermögens bestehen 

grundsätzlich nicht, sofern nicht der Stifter 

dies ausdrücklich bestimmt hat. 

 

2. Nachfolgeplanung 

Zudem ist die Ausgestaltung der Begünsti-

gungsregelung in dem sog. Beistatut, wer und 

zu welchen Bedingungen als Begünstigter 

Zuwendungen der Stiftung erhalten soll in 

der Zukunft, sehr flexibel. Somit ist eine Fa-

milienstiftung in Liechtenstein auch ein gut 

geeignetes Vehikel für die Nachfolgeplanung 

von vermögenden Familien. 

Unter Umständen kann es – je nach Kom-

plexität der jeweiligen Familiensituation – 

aufwendig und langwierig sein, in einem nor-

malen Nachlassverfahren von dem zustän-

digen Nachlassgericht einen Erbschein zu 

erhalten, der zwingend notwendig ist, um 

Zugang zu dem ererbten Vermögen zu er-

halten. Sofern zumindest ein Teil des Fami-

lienvermögens vor dem Versterben des Stif-

ters einer Familienstiftung zugeführt wurde, 

entfällt für die Begünstigten (die zugleich 

auch Erben sind) für diesen Teil des Vermö-

gens die Notwendigkeit, einen Erbschein be-

antragen zu müssen. 

 

3. Schutz der Privatsphäre  
In Liechtenstein werden nach der privatrecht-

lichen Errichtung der Stiftung nur die Sta-

tuten beim Handelsregister hinterlegt, nicht 

aber weitere Stiftungsdokumente, wie etwa 

das Beistatut. Im letzteren sind die Vorschrif-

ten über die konkrete Begünstigungsregelung 

enthalten, d.h. die Nennung der konkreten 

Begünstigten der Stiftung und den genauen 

Konditionen, zu denen Ansprüche gegen die 

Stiftung gelten gemacht werden können, so 

dass diese Regelungen anonym bleiben und 

nicht von der Öffentlichkeit eingesehen wer-

den können. Die Begünstigungsregelung 

wird im Verzeichnis der wirtschaftlich be-

rechtigten Personen (VwbP) festgehalten, 

dieses ist aber nicht öffentlich einsehbar. 

 

4. Vermögenschutz durch  
Trennung der Vermögenssphären 

Die Stiftung in Liechtenstein ist eine unab-

hängige juristische Person, die keine Anteils-

inhaber oder Gesellschafter hat, sondern nur 

Begünstigte. Sie gehört sich rechtlich selber 

und bietet durch diese rechtliche Unabhän-

gigkeit einen hohen Grad an Vermögen-

schutz. Nach Ablauf von 2 Jahren nach der 

Übertragung von Vermögen durch den Stif-

ter auf die Stiftung sind die Geltendmachung 

von allfälligen Pflichtteilsansprüchen durch 

Familienangehörige nach dem Recht Liech-

tensteins nicht mehr zulässig, sofern eine 

wirksame Entreicherung erfolgt ist. Somit 

ist danach die Erhebung und Durchsetzung 

von rechtlichen Ansprüchen, die gegen den 

Stifter bestehen, nur innerhalb eines kurzen 
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zeitlichen Korridors möglich. Dritte Gläu-

biger eines Stifters können im Regelfall nur 

1 Jahr, längstens aber 5 Jahre allfällige An-

sprüche gegen den Stifter geltend machen. 

 

5. Politische und finanzielle Stabilität 
Vor etwas mehr als 100 Jahren (1923) wurde 

der Zollvertrag zwischen Liechtenstein und 

der Schweiz unterzeichnet, durch welchen 

Liechtenstein dem schweizerischen Zollge-

biet angeschlossen wurde. Rückblickend hat 

sich Liechtenstein in dieser Zeit grundle-

gend verändert. War es 1923 noch ein ver-

gleichsweise armer Agrarstaat, präsentiert 

sich das kleine Fürstentum heute als eine 

der wohlhabendsten Volkswirtschaften der 

Welt. Es hat auch als eines der wenigen Län-

der dieser Welt keine öffentliche Verschul-

dung und weist ein AAA+ Finanzrating auf.  

Politisch ist mit seiner rechtlichen Son-

derform als konstitutionelles Fürstentum, 

bei dem sich die politische Entscheidungs-

gewalt zwischen einem demokratisch ge-

wählten Landtag und dem Fürstenhaus auf-

teilt, sehr stabil.  

Zudem gehört Liechtenstein seit 1992 

dem EWR an und gewährleistet damit den 

Zugang zum EU-Markt, was insbesondere 

für die starke Industrie in Liechtenstein sehr 

wichtig ist. Zudem erlaubt die Zugehörig-

keit Liechtensteins zu dem EWR rechtliche 

Gestaltungen, die in einem Drittstaat wie der 

Schweiz nicht möglich wären. 

 

6. Steuerliche Vorteile 
Auch steuerlich ist Liechtenstein als Stif-

tungsstandort attraktiv. Eine normal besteu-

erte Stiftung unterliegt nur einer Ertrags-

steuer von 12,5% und es gibt keine zusätz-

lichen Gewerbesteuern oder Ähnliches wie 

in anderen Ländern wie z.B. Deutschland. 

Aufgrund einer grosszügigen Freistel-

lungsregelung sind erhaltene Dividenden 

sowie Gewinne aus dem Verkauf von Betei-

ligungen an Kapitalgesellschaften zu 100% 

steuerfrei auf Ebene einer Stiftung, und Aus-

schüttungen an Begünstigte unterliegen kei-

ner Quellenbesteuerung. 

Unter der Annahme, dass die Einkünfte 

der Stiftung aus Kapitalvermögen voll the-

sauriert und nicht ausgeschüttet werden an 

Begünstigte, erfolgt somit keine Ertragsbe-

steuerung dieser Einkünfte auf Ebene des 

Stifters oder der Begünstigten  (im Gegensatz 

zu der Situation, wo die Wertpapiere direkt 

von einer Privatperson gehalten werden und 

die daraus resultierenden Einkünfte aus 

Kapitalvermögen im Regelfall einer Besteue-

rung unterliegen). Über einen längeren Zeit-

raum gerechnet bietet diese Abschirmwir-

kung einer Liechtensteiner Stiftung einen 

grossen wirtschaftlichen Vorteil. 

Dies unterliegt der Annahme, dass die 

(Ermessens-)Stiftung in Liechtenstein für 

steuerliche Zwecke als intransparent ange-

sehen wird (siehe dazu den letzten Absatz). 

Eine Stiftung mit Sitz und Ort der Verwal-

tung in Liechtenstein unterliegt auch nicht 

einer allfälligen Ersatzerbschaftsteuer, wie 

dies etwa in Deutschland der Fall ist oder ei-

ner Anniversary Tax wie in UK. 

 

7. Attraktiver Fondsstandort 
Last but not least ist Liechtenstein in den 

letzten Jahren auch ein attraktiver Fonds-

standort in Europa geworden, dank eines 

EU-kompatiblen Regelwerks auch für Al-

ternative Investmentfonds (AIFs). 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 

sog. «Private Label Fonds», die in Anleh-

nung an die Bedürfnisse der einzelnen Kun-

den (Bsp. Treuhänder, Family Offices, Ban-

ken, Vermögensverwalter) individuell ge-

staltet und verwaltet werden und bei denen 

der Investor den vollen Anlegerschutz ge-

niesst. Der Kunde hat dabei das Mitsprache-

recht bei der Anlagepolitik und kann zudem 

den Namen für den Fonds frei wählen sowie 

zum Beispiel im Verwaltungsrat des Fonds 

Einsitz nehmen. Die Aufgaben werden in 

weiterer Folge dann von dafür zugelassenen 

und beaufsichtigten Dienstleistern ausgeübt. 

Diese Private Label Fonds lassen sich gut mit 

Familienstiftungen bei Bedarf kombinieren. 

 

8. Steuerliche Hürden am Beispiel  
eines Stifters aus Deutschland  

Abschliessend soll neben den Vorteilen ei-

ner Familienstiftung in Liechtenstein nicht 

verschwiegen werden, dass bestimmte Hür-

den aus deutscher steuerlicher Sicht zu be-

achten sind. 

Die wichtigste Hürde stellt das deutsche 

Aussensteuergesetz, demzufolge die aus-

ländische Stiftung weder von Begünstigten 

noch von einem Stifter mit Wohnsitz in 

Deutschland rechtlich «kontrolliert» werden 

darf (das Gesetz spricht von der rechtlichen 

«Verfügungsmacht»). Im anderen Fall würde 

die ausländische Stiftung als steuerlich trans-

parent behandelt und das Stiftungsvermögen 

steuerlich den Begünstigten mit Wohnsitz in 

Deutschland direkt steuerlich zugerechnet. 

Typischerweise werden Stiftungen in 

Liechtenstein aber von externen Stiftungs-

räten geleitet, nicht aber von Mitgliedern 

der Familie, und nach dem PGR ist es auch 

zwingend vorgesehen, dass zumindest ein 

Mitglied des Stiftungsrates in Liechtenstein 

wohnhaft oder geschäftsansässig und hierzu 

befugt ist. Somit können Stiftungen in Liech-

tenstein, die für deutsche Familien aufge-

setzt werden, ohne Weiteres als intranspa-

rent für deutsche Steuerzwecke ausgestaltet 

werden. 

Es soll an dieser Stelle auch nicht ver-

schwiegen werden, dass die Regelungen des 

Aussensteuergesetzes  u.U. in naher Zukunft 

geändert werden, da ein Entwurf des Bun-

desministeriums der Finanzen diesbezüg-

lich vorliegt. Danach besteht an der steuer-

lichen Anerkennung einer ausländischen 

Stiftung auch in der Zukunft kein Zweifel, 

solange es sich nicht um eine «künstliche 

Gestaltung» handelt. Was damit konkret ge-

meint ist, lässt sich aus diesem Gesetzesent-

wurf nicht entnehmen, aber wir gehen der-

zeit davon aus, dass eine «normale» Fami-

lienstiftung, die aus Vermögenschutzgrün-

den errichtet wird, nicht unter diese Kate-

gorie fallen sollte. Massstab diesbezüglich 

sollte der Vergleich mit einer normalen Fa-

milienstiftung aus Deutschland sein. 

Sofern der Stifter aus Deutschland aus 

Gründen des Erhalts einer gewissen, mittel-

baren Kontrolle über die Tätigkeit des Vor-

standes der Stiftung einen sog. Protektor 

(Beirat) einsetzen möchte, der Überwa-

chungs- und Kontrollfunktionen ausübt, ist 

dies nach unserer Erfahrung für deutsche 

steuerliche Zwecke steuerlich unschädlich, 

solange dieses zusätzliche Organ kein Wei-

sungsrecht gegenüber dem Stiftungsrat hat. 

Zudem stellt das deutsche Schenkungs-

steuerrecht bestimmte Hürden auf bei der 

Zuwendung von Vermögen an eine Famili-

enstiftung in Liechtenstein, aber auch diese 

lassen sich nehmen bei einer entsprechen-

den Beratung durch einen erfahrenen deut-

schen Steueranwalt bzw. Steuerberater, etwa 

durch Schenkung von steuerpriviligiertem 

Betriebsvermögen oder durch Nutzung ei-

nes Niessbrauchsrechts, wodurch der Wert 

der Zuwendung gemindert wird.  

Aufgrund der Komplexität des deut-

schen Steuerrechts sind diese Fragen aber 

zwingend vor Errichtung bzw. Zuwendung 

des Vermögens an die Stiftung mit einem er-

fahrenen Steuerberater in Deutschland zu 

klären. 
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